
Ihre Steuerkanzlei informiert.

S C H A U F E N S T E R

STEUERN

08/2020

Termine

Steuern und Sozialversicherung

Stiftung & Co. KG

Keine gewerblich geprägte Personengesellschaft

Lohnsteuer-Außenprüfungen
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Sehr geehrte Mandanten,

als Subventionsinstrument ist eine Sonderabschreibung für

Mietwohnungsneubau geschaffen worden. Sind die Voraussetzungen

gegeben, kann in den ersten vier Jahren eine fünfprozentige

Sonderabschreibung zuzüglich zur normalen Abschreibung in

Anspruch genommen werden. Im Ergebnis können so innerhalb von

vier Jahren 28% der Anschaffungs- oder Herstellungskosten zum

Abzug gebracht werden.

Die Anschaffungs- oder Baukosten dürfen maximal bis zu 3.000 Euro

pro qm Wohnfläche betragen. Zudem ist die Bemessungsgrundlage

für die Sonderabschreibung auf 2.000 Euro pro qm Wohnfläche

begrenzt. Dennoch kann sich die Sonderabschreibung lohnen. Dies

gilt erst recht, wenn die Immobilie nach Ablauf der

Veräußerungsfrist von zehn Jahren wieder steuerfrei verkauft werden

soll.

Aber aufgepasst: Auch wenn eine zehnjährige Fremdvermietung

Voraussetzung für die Sonderabschreibung ist, ist dieser Zeitraum

nicht identisch mit der Veräußerungsfrist. Letztere errechnet sich

anhand des Zeitraums zwischen notariellem Kauf- und

Verkaufsvertrag. Die zehnjährige Fremdvermietung beginnt hingegen

mit Fertigstellung des Objektes und läuft dann noch die

darauffolgenden neun Kalenderjahre.

Es kann daher passieren, dass eine steuerfreie

Immobilienveräußerung möglich ist, jedoch der

Mindestvermietungszeitraum der Sonderabschreibung noch läuft.

Eine Veräußerung würde dann zur verzinslichen Rückgängigmachung

der Sonderabschreibung führen. Dies sollte man daher im Auge

haben.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine informative Lektüre.

Ralf Eisenmenger, Gabriele Henke

Hank und Partner mbB / Eisenmenger und Kollegen GmbH

Hagenbacher Ring 127 , 74523 Schwäbisch Hall

Telefon: 0791/95031-0 | Telefax: 0791/95031-11

http://www.hank-und-partner.de

info@hank-und-partner.de
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Hinweis:

Die in diesem Mandantenbrief enthaltenen Beiträge sind nach bestem

Wissen und Kenntnisstand verfasst worden. Sie dienen nur der

allgemeinen Information und ersetzen keine qualifizierte Beratung in

konkreten Fällen. Eine Haftung für den Inhalt dieses

Informationsschreibens kann daher nicht übernommen werden. Die

Informationen in diesem Mandantenbrief wurden sorgfältig ausgewählt

und zusammengestellt. Doch beachten Sie bitte, dass dieser Service

weder eine Beratung ersetzt, noch einen Beratervertrag darstellt. Bitte

haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir keine Gewährleistung für

die Richtigkeit oder Aktualität der hier wiedergegebenen

Informationen übernehmen.

Bei einem Rechts- oder Steuerproblem vereinbaren Sie deshalb einen

Termin in unserer Kanzlei. Nur hier erhalten Sie eine verbindliche

Beratung, die auf Ihr persönliches Problem bezogen ist.
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Alle

Steuerzahler

Termine: Steuern und Sozialversicherung

10.8.

■
Umsatzsteuer

■
Lohnsteuer

■
Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 13.8. für den Eingang der

Zahlung.

17.08.2020

■
Gewerbesteuer

■
Grundsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 20.8. für den Eingang der

Zahlung.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks

bei der Finanzbehörde (Gewerbesteuer und Grundsteuer: bei der

Gemeinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um

Säumniszuschläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei

Tage vor dem Fälligkeitstag vorliegen

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge August 2020

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld

spätestens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für

August ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 27.8.2020.

Stiftung & Co. KG: Keine gewerblich geprägte

Personengesellschaft

Eine Stiftung & Co. KG ist nicht als gewerblich geprägte

Personengesellschaft anzusehen mit der Folge, dass die

Kommanditanteile kein begünstigtes Betriebsvermögen im Sinne von

§ 13a Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz (ErbStG)

darstellen.

An der Klägerin, einer KG, deren Unternehmensgegenstand die

Verwaltung eigenen und fremden Vermögens ist, ist als alleinige

persönlich haftende Gesellschafterin eine Stiftung beteiligt. Der

bislang einzige Kommanditist starb 2013. Im Wege der

Sondererbfolge sind die beiden weiteren Kläger als Kommanditisten

eingetreten.

Nachdem die Kläger die erworbenen Anteile beim für die

Erbschaftsteuer zuständigen Finanzamt als begünstigtes

Betriebsvermögen nach § 13a ErbStG erklärt hatten, forderte dieses

beim beklagten Finanzamt die gesonderte Feststellung des Werts

des Anteils am Betriebsvermögen nach § 151 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2

Bewertungsgesetz (BewG) an. Das Aktivvermögen der KG bestand

nach der Erklärung zum Stichtag im Wesentlichen aus Wertpapieren

und Bankguthaben. Das beklagte Finanzamt forderte die KG auf, eine

Feststellungserklärung für sonstige Vermögensgegenstände und

Schulden nach § 151 Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 BewG einzureichen, da

eine Feststellung von Betriebsvermögen nicht in Betracht komme.

Dem kamen die Kläger nicht nach, weil nach ihrer Ansicht eine

Stiftung und Co. KG mit einer GmbH & Co. KG gleichzusetzen ist

und der Kommanditanteil deshalb Betriebsvermögen darstellt. Dem

folgte das Finanzamt nicht und stellte den Wert der

Vermögensgegenstände und Schuld en nach § 151 Absatz 1 Satz 1

Nr. 4 BewG fest.

Die Klage hatte keinen Erfolg. Das FG Münster hat zunächst

ausgeführt, dass der Feststellungsbescheid nicht bereits deshalb

rechtswidrig sei, weil das beklagte Finanzamt entgegen der

Anforderung des Erbschaftsteuerfinanzamts keine Feststellung nach

§ 151 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 BewG, sondern nach Nr. 4 dieser

Vorschrift durchführte. Das für die Erbschaftsteuer zuständige

Finanzamt habe lediglich darüber zu entscheiden, ob überhaupt eine

gesonderte Feststellung zu erfolgen habe. Welche Vermögensart

festzustellen sei, entscheide dagegen das Lage-, Betriebsstätten-

oder Verwaltungsfinanzamt. Dies entspreche dem Zweck der

Vorschrift, wonach die Besteuerungsgrundlagen auf der jeweils

sachnächsten Ebene ermittelt und festgestellt werden sollen.

Auch in der Sache habe das beklagte Finanzamt die zutreffende

Vermögensart festgestellt. Denn das Vermögen der KG stelle kein

Betriebsvermögen dar. Unstreitig sei sie nicht originär gewerblich

tätig. Eine Stiftung und Co. KG sei auch keine gewerblich geprägte

Personengesellschaft im Sinne von § 15 Absatz 3 Nr. 2 EStG. Die

hierfür erforderliche Voraussetzung, dass ausschließlich

Kapitalgesellschaften persönlich haftende Gesellschafter und zur

Geschäftsführung befugt seien, sei nicht erfüllt, da eine Stiftung

keine Kapitalgesellschaft sei.
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Auch eine analoge Anwendung komme nicht in Betracht, da es an der

hierfür erforderlichen Regelungslücke fehle. Hintergrund der

gewerblichen Prägung sei der Umstand, dass der gewerbliche

Charakter der Einkünfte des alleinigen persönlich haftenden

Gesellschafters auf die KG durchschlage. Anders als eine

Kapitalgesellschaft erziele eine Stiftung jedoch nicht allein kraft

Rechtsform gewerbliche Einkünfte (§ 8 Absatz 2

Körperschaftsteuergesetz). Eine Stiftung entspreche auch nicht dem

Typus einer Kapitalgesellschaft, da die Mitglieder einer Stiftung nicht

an deren Vermögen und Ergebnis partizipierten.

Die vom FG zugelassene Revision ist beim Bundesfinanzhof unter dem

Aktenzeichen II R 9/20 anhängig.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 27.02.2020, 3 K 3593/16 F, nicht

rechtskräftig

Lohnsteuer-Außenprüfungen: Mehrergebnis von rund

810 Mio Euro

Nach den statistischen Aufzeichnungen der obersten Finanzbehörden

der Länder haben die Lohnsteuer-Außenprüfungen im Kalenderjahr

2019 zu einem Mehrergebnis von 810,2 Millionen Euro geführt.

Wie das Bundesfinanzministerium mitteilt, wurden von den

insgesamt 2.564.642 Arbeitgebern 89.905 Arbeitgeber abschließend

in 2019 geprüft. Es handele sich hierbei sowohl um private

Arbeitgeber als auch um öffentliche Verwaltungen und Betriebe. Im

Kalenderjahr 2019 seien durchschnittlich 1.963 Prüfer eingesetzt

worden.

Darüber hinaus hätten sich 41 Lohnsteuerprüfer des

Bundeszentralamts für Steuern im Rahmen der Prüfungsmitwirkung

an Prüfungen der Landesfinanzbehörden beteiligt, von denen 176 im

Jahr 2019 abgeschlossen worden seien.

Bundesfinanzministerium, PM vom 27.04.2020

So genannter Kirchensteuerüberhang: FG klärt

Reichweite der Hinzurechnung

Der Ansatz eines Kirchensteuerüberhangs im Sinne des § 10 Absatz 4b

Satz 3 Einkommensteuergesetz (EStG) setzt weder eine

Kirchensteuerzahlung im Erstattungsjahr noch eine steuerliche

Auswirkung einer Kirchensteuerzahlung im Zahlungsjahr voraus. Dies

hat das Finanzgericht (FG) Düsseldorf entschieden.

Der Kläger leistete in den Jahren 2009 und 2010

Kirchensteuervorauszahlungen für den Veranlagungszeitraum 2009.

Diese wurden ihm 2012 aufgrund der Einkommensteuerfestsetzung

für das Jahr 2009 erstattet. Die 2009 gezahlte

Kirchensteuervorauszahlung wirkte sich im Rahmen des

Sonderausgabenabzugs nicht steuermindernd aus. Im

Veranlagungszeitraum 2012 zahlte der Kläger keine Kirchensteuer.

Bei der Einkommensteuerfestsetzung für das Jahr 2012 erfasste der

Beklagte die Kirchensteuer, die dem Kläger für den

Veranlagungszeitraum 2009 erstattet worden war, als

Kirchensteuer-Erstattungsüberhang. Er erhöhte den Gesamtbetrag

der Einkünfte des Klägers entsprechend.

Der Kläger wandte dagegen ein, dass kein Überhang vorliege. Da er

im Jahr 2012 keine Kirchensteuerzahlungen geleistet habe, sei eine

Verrechnung von Erstattungen und Zahlungen nicht möglich.

Außerdem setze eine Hinzurechnung eines Erstattungsüberhangs

einen vorherigen Abzug der Kirchensteuer als Sonderausgabe voraus.

Daran fehle es, soweit der Erstattungsbetrag auf den in 2009

gezahlten Kirchensteuer-Vorauszahlungen beruhe.

Die Klage war erfolglos. Das FG Düsseldorf hat entschieden, dass die

Hinzurechnung des Erstattungsüberhangs zu Recht erfolgt sei. Die

Annahme eines Erstattungsüberhangs setze keine Zahlung von

Kirchensteuer im Erstattungsjahr voraus. Der vom Gesetzgeber mit

der Neuregelung verfolgte Vereinfachungszweck spreche eindeutig

dafür, dass ein Erstattungsüberhang auch in Fällen einer fehlenden

Kirchensteuerzahlung im Erstattungsjahr vorliege.

Der Hinzurechnung stehe auch nicht entgegen, dass sich die

Kirchensteuerzahlung im Jahr 2009 steuerlich nicht als

Sonderausgabe ausgewirkt habe. Voraussetzung für die

Hinzurechnung sei allein das Vorliegen eines Erstattungsüberhangs.

Es komme nicht darauf an, ob sich die Aufwendungen im

Zahlungsjahr tatsächlich als Sonderausgaben steuermindernd

ausgewirkt haben. Ein solches Abhängigkeitsverhältnis lasse sich

dem Gesetzeswortlaut nicht entnehmen und ließe sich auch nicht

mit dem Vereinfachungszweck der Regelung vereinbaren.

Die vom FG wegen grundsätzlicher Bedeutung zugelassene Revision

wurde eingelegt und läuft beim Bundesfinanzhof unter dem

Aktenzeichen X R 1/20.

Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 05.12.2019, 14 K 3341/15, nicht

rechtskräftig
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Vermögensabgabe: Allenfalls hypothetische

Erwägung

Die Einführung einer einmaligen Vermögensabgabe ist weder

Gegenstand des Koalitionsvertrages noch einer anderen Vereinbarung

zwischen den Koalitionsparteien. Dies teilt die Bundesregierung in

ihrer Antwort (BT-Drs. 19/19410) auf eine Kleine Anfrage der

FDP-Fraktion (BT-Drs. 19/19052) mit, die sich nach der Haltung der

Regierung zur Forderung der SPD-Parteiführung nach einer

einmaligen Vermögensabgabe zur Bewältigung der finanziellen

Belastungen der Corona-Krise erkundigt hatte. Die Frage nach

etwaigen Überlegungen stelle vor diesem Hintergrund eine

hypothetische Erwägung dar, wozu die Bundesregierung grundsätzlich

keine Stellung nehme, heißt es in der Antwort weiter.

Deutscher Bundestag, PM vom 02.06.2020

Steuerstundungsmodelle: Verlustabzugsbeschränkung nicht

verfassungswidrig

Die Verlustabzugsbeschränkung bei Steuerstundungsmodellen im

Sinne des § 15b Einkommensteuergesetz (EStG) ist – auch bei

Definitvwerden der Verluste – nicht verfassungswidrig. Dies stellt das

Finanzgericht (FG) Hamburg klar.

Der Kläger hatte sich an einer Gesellschaft beteiligt, die zunächst –

entsprechend ihren Prospektangaben – ab 2005 Verluste

erwirtschaftete. Entgegen den Prognosen wurden aber auch später ab

2012 keine Gewinne erzielt und die Gesellschaft liquidiert. Die für den

Kläger als verrechenbar festgestellten Verluste wurden infolge der

Liquidation im Streitjahr definitiv. Der Kläger berief sich zunächst auf

die bei Einführung von § 15b EStG geltend gemachten

verfassungsrechtlichen Zweifel bezüglich der rückwirkenden

Anwendung der Regelung und der mangelnden Bestimmtheit des

Begriffs "modellhafte Gestaltung", hielt daran später aber nicht mehr

fest und machte nur noch geltend, die Norm sei jedenfalls insoweit

verfassungswidrig, als bei Beendigung der Betätigung der Gesellschaft

die verrechenbaren Verluste definitiv würden. In diesen Fällen bedürfe

es der Feststellung eines ausgleichsfähigen Verlustes.

Das Verfahren vor dem FG hatte zunächst im Hinblick auf das

Revisionsverfahren IV R 2/16 (Bundesfinanzhof, Urteil vom

22.12.2018) geruht. In diesem war ebenfalls die Frage streitig, ob §

15b Absatz 1 EStG teleologisch dahingehend einzuschränken ist, dass

das Verlustausgleichsverbot nur laufende Einkünfte, nicht hingegen

definitive Veräußerungsverluste aus der Beteiligung an einem

Steuerstundungsmodell erfasst. Nachdem der BFH die Klage ohne

Klärung in der Sache als unzulässig abgewiesen hatte, hat das FG

Hamburg in der Sache entschieden und die Klage abgewiesen.

Verfassungsrechtliche Zweifel mit Blick auf die Rückwirkung sowie

die mangelnde Bestimmtheit hat das FG unter Berufung auf die

bisherige Rechtsprechung und die überwiegende Literaturauffassung

verneint. Aber auch in der Frage Definitivwerdens der Verluste

infolge Liquidation der Gesellschaft ist es dem Kläger nicht gefolgt.

Einfachgesetzlich habe kein Zweifel bestanden, dass sich der Kläger

an einem Steuerstundungsmodell im Sinne von § 15b EStG beteiligt

hatte. Mit der Liquidation der Gesellschaft seien die Verluste

mangels künftiger Verrechenbarkeit mit null festzustellen gewesen.

An der Möglichkeit einer verfassungskonformen einschränkenden

Auslegung der Vorschrift in Fällen, in denen die verrechenbaren

Verluste endgültig werden, sah sich das Gericht angesichts des

eindeutigen Wortlauts gehindert.

Der Gesetzgeber habe auch durchaus erkannt, dass es Fälle geben

könne, in denen es zu keinem Totalüberschuss und damit zu einem

Totalverlust kommen könne, sodass es auch an einer planwidrigen

Lücke fehle. Für eine Vorlage an das Bundesverfassungsgericht fehlte

dem FG Hamburg die Überzeugung von der Verfassungswidrigkeit

der Norm, und zwar auch bei Definitvwerden der Verluste. Eine

Verlustbeschränkung sei nicht generell verfassungsrechtlich zu

verwerfen. Vielmehr sei die Möglichkeit der Verluststreckung

anerkannt. Die Beschränkung der Verlustverrechnung auf Einkünfte

aus der nämlichen Beteiligung berühre zwar den Grundsatz der

Besteuerung nach der finanziellen Leistungsfähigkeit. Diese

Verschlechterung der Rahmenbedingungen für

Steuerstundungsmodelle sei aber aus Gründen der

Missbrauchsabwehr und zur Lenkung des Investitionsverhaltens der

Steuerpflichtigen gerechtfertigt.

Obwohl die Verlustabzugsbeschränkung in § 15b EStG bereits seit

2005 anzuwenden ist, sei die Frage der Verfassungswidrigkeit bei

Definitivwerden der Verluste bislang höchstrichterlich nicht geklärt

worden, merkt das FG abschließend an. Hieran werde sich vorerst

nichts ändern: Denn die zugelassene Revision sei nicht eingelegt

worden.

FG Hamburg, Urteil vom 20.2.2020, 2 K 293/15, rkr
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Besteuerung des Veräußerungsgewinns: BMF

konkretisiert Ausnahmevorschrift

Das Bundesfinanzministerium (BMF) nimmt in einem aktuellen

Schreiben zur Anwendung der Ausnahmevorschrift des § 23 Absatz 1

Satz 1 Nr. 1 Satz 3 2. Alternative Einkommensteuergesetz (EStG)

Stellung. Dabei nimmt es das Urteil des Bundesfinanzhofes (BFH)

vom 03.09.2019 (IX R 10/19) in Bezug.

Von der Besteuerung des Veräußerungsgewinns nach § 23 Absatz 1

Satz 1 Nr. 1 EStG sind danach Wirtschaftsgüter ausgenommen, die im

Jahr der Veräußerung und in den beiden vorangegangenen Jahren zu

eigenen Wohnzwecken genutzt wurden. Dabei muss die Nutzung zu

eigenen Wohnzwecken über einen zusammenhängenden Zeitraum

vorliegen, der sich über drei Kalenderjahre erstreckt. Es genügt

hierbei, dass der Steuerpflichtige das Wirtschaftsgut im Jahr der

Veräußerung zumindest am 1. Januar, im Vorjahr der Veräußerung

durchgehend sowie im zweiten Jahr vor der Veräußerung mindestens

am 31. Dezember zu eigenen Wohnzwecken genutzt hat. Es ist mithin

unschädlich, wenn das Wirtschaftsgut im Anschluss an die Nutzung

zu eigenen Wohnzwecken nach den vorgenannten zeitlichen Kriterien

im Jahr der Veräußerung vermietet wird. Wird das Wirtschaftsgut

hingegen im Vorjahr der Veräußerung kurzfristig zu anderen Zwecken

genutzt (zum Beispiel vorübergehende Vermietung) oder kommt es

im Vorjahr der Veräußerung zu einem vorübergehenden Leerstand, ist

der Veräußerungsgewinn zu versteuern.

Das Schreiben findet laut BMF auf alle offenen Fälle Anwendung.

Bundesfinanzministerium, Schreiben vom 17.06.2020, IV C 1 -S

2256/08/10006 :006

Grundstückskauf: Keine Anwendung des § 6 Absatz 1

Nr. 1a Satz 1 EStG auf Aufwendungen des

Steuerpflichtigen vor Anschaffung

Die Regelung des § 6 Absatz 1 Nr. 1a Einkommensteuergesetz (EStG)

gilt nach dem Gesetzeswortlaut nur für solche Aufwendungen, die

innerhalb von drei Jahren "nach" der Anschaffung vom

Steuerpflichtigen getragen werden. Vor der Anschaffung des

Grundstücks vom Steuerpflichtigen getätigte Aufwendungen sind

nach den allgemeinen handelsrechtlichen Abgrenzungskriterien als

Anschaffungs-, Herstellungs- oder Erhaltungsaufwand steuerlich zu

berücksichtigen, wie der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden hat.

Die Frage, ob die Regelung in § 6 Absatz 1 Nr. 1a EStG, nach der zu

den Herstellungskosten eines Gebäudes auch Aufwendungen für

Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen zählen, die

innerhalb von drei Jahren nach der Anschaffung des Gebäudes

durchgeführt werden, auch auf Aufwendungen anzuwenden ist, die

vor der Anschaffung anfallen, sei wegen des eindeutigen Wortlauts

der Vorschrift nicht klärungsbedürftig, betont der BFH. Deswegen sei

die vom Finanzamt wegen Nichtzulassung der Revision gegen eine

entsprechende Entscheidung des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz

zurückzuweisen. Die Zulassung der Revision sei weder wegen

grundsätzlicher Bedeutung noch zur Fortbildung des Rechts geboten.

Das Finanzamt habe keine durchgreifenden Gesichtspunkte

vorgetragen, die jenseits des klaren Wortlauts für eine Anwendung

der Norm auf vor der Anschaffung eines Grundstücks getätigte

Aufwendungen sprechen, so der BFH. Insbesondere der auf

Literaturstimmen gegründete Einwand, dass auch vor dem

Anschaffungszeitpunkt vom Steuerpflichtigen getragene

Aufwendungen im Einzelfall zu den Anschaffungs- oder

Herstellungskosten gerechnet werden müssten, könne keine

Ausweitung des Regelungsbereiches der Norm auf einen nach dem

Willen des Gesetzgebers lediglich fiktiv als Herstellungskosten eines

Gebäudes zu behandelnden Anschaffungs-, Herstellungs- oder

Erhaltungsaufwand rechtfertigen.

Bundesfinanzhof, Beschluss vom 28.04.2020, IX B 121/19
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Gewerbe-

treibende

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: Vergabe

erfolgt ausschließlich auf schriftlichen Antrag

Da vermehrt Anträge auf Vergabe einer

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) beziehungsweise

Mitteilung der dazu gespeicherten Daten eingehen, weist das

Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) darauf hin, dass die Vergabe der

USt-IdNr. gemäß§ 27a Absatz 1 Satz 4 Umsatzsteuergesetz

ausschließlich auf schriftlichen Antrag erfolgt. Dies gelte auch für

allgemeine Fragen zur Vergabe beziehungsweise zu allen Fragen

bezüglich der gespeicherten Daten oder der Eintragung von

Euroadressen, so das BZSt weiter.

Der Antrag müsse folgende Informationen enthalten: den Namen und

die Anschrift des Antragstellers, das Finanzamt, bei dem das

Unternehmen geführt wird sowie die Steuernummer, unter der das

Unternehmen geführt wird.

Der Antrag könne über das Kontaktformular zum Thema "Vergabe der

USt-IdNr." gestellt werden. Das BZSt bittet darum, in dem Formular

auch die Telefon- und Telefaxnummer mitzuteilen, um die Klärung

eventueller Rückfragen zu beschleunigen.

Voraussetzung für eine erfolgreiche Bearbeitung des Antrags sei, dass

man als Unternehmer bei seinem zuständigen Finanzamt

umsatzsteuerlich geführt wird und dem BZSt diese Daten bereits

übermittelt wurden.

Eine Bearbeitung des Antrags erfolge in der Regel innerhalb von 48

Stunden, teilt das BZSt abschließend mit.

Bundeszentralamt für Steuern, PM vom 13.07.2020

Insolvenzverfahren: Kein Vollstreckungsschutz bei

Beantragung bereits vor Corona-Pandemie

Das Gesetz zur vorübergehenden Aussetzung der

Insolvenzantragspflicht und zur Begrenzung der Organhaftung bei

einer durch die COVID-19-Pandemie bedingten Insolvenz (CoVInsAG)

in Verbindung mit dem Schreiben des Bundesfinanzministeriums

(BMF) vom 19.03.2020 (S 0336/19/10007:002) zielt auf aktuell

drohende Insolvenzreife ab. Es begründet daher keinen Anspruch

darauf, dass bereits bestehende und fortwirkende Maßnahmen

aufgehoben werden. Dies hat das Hessische Finanzgericht (FG)

entschieden.

Eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), die ein gepachtetes

Gastronomieobjekt betrieb, hatte beim Finanzamt beantragt, ihr

gegenüber vorgenommene Vollstreckungsmaßnahmen einzustellen,

zu denen auch die Stellung eines Insolvenzantrags gehörte. Sie sei

von der COVID-19-Pandemie betroffen und das Ziel des

Insolvenzverfahrens sei gewesen, den Gastronomiebetrieb zu retten.

Bereits Ende 2019 war auf Antrag des Finanzamts ein Beschluss des

Insolvenzgerichts ergangen, durch den die vorläufige Verwaltung des

Vermögens der GbR angeordnet und ein vorläufiger

Insolvenzverwalter bestellt wurde. Im Mai 2020 wurde schließlich

das Insolvenzverfahren über das Vermögen der GbR eröffnet.

Im März 2020 beantragte diese beim Finanzamt unter anderem die

Einstellung der ihr gegenüber vorgenommenen

Vollstreckungsmaßnahmen aufgrund des BMF-Schreibens vom

19.03.2020. Dieses Schreiben habe die steuerlichen Maßnahmen zur

Berücksichtigung der Auswirkungen des Coronavirus zum Inhalt. Da

Unternehmensgegenstand der GbR die Gastronomie gewesen sei,

habe sie wegen der Pandemie schließen müssen.

Nach Ablehnung des Antrags durch das Finanzamt stellte die

Antragstellerin beim FG Hessen einen Antrag auf einstweilige

Anordnung. Das Gericht lehnte den Antrag ab. Das COVInsAG regele

in § 1 Satz 2, dass die Pflicht zur Stellung eines Insolvenzantrags

nicht ausgesetzt sei, wenn die Insolvenzreife nicht auf den Folgen der

Corona-Pandemie beruhe. Auch ziele das BMF-Schreiben vom

19.03.2020 nur auf aktuell drohende Vollstreckungsmaßnahmen ab.

Von dem Schreiben nicht gedeckt sei jedenfalls, dass bereits

bestehende und fortwirkende Vollstreckungsmaßnahme aufgehoben

werden.

Finanzgericht Hessen, Beschluss vom 08.06.2020, 12 V 643/20,

rechtskräftig

Private Pkw-Nutzung: Vorhandensein

gleichwertigen weiteren Kfz kann Anscheinsbeweis

erschüttern

Nach allgemeiner Lebenserfahrung werden betriebliche Fahrzeuge,

die auch zur Nutzung für private Zwecke zur Verfügung stehen,

tatsächlich auch privat genutzt. Nach gegenwärtiger Rechtsprechung

kommt jedoch eine Erschütterung dieses Anscheinsbeweises dann in

Betracht, wenn für Privatfahrten ein weiteres Fahrzeug zur

uneingeschränkten Nutzung zur Verfügung steht.
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Voraussetzung für eine solche Entkräftung ist, dass dieses

Privatfahrzeug in Status und Gebrauchswert vergleichbar ist. Welche

Anforderungen an die Vergleichbarkeit zu stellen sind, konkretisiert

das Finanzgericht (FG) Niedersachsen in einem aktuellen Fall.

Der alleinige Kommanditist der Klägerin, einer GmbH & Co. KG,

nutzte einen im Betriebsvermögen befindlichen, im Jahr vor dem

Streitjahr neu angeschafften Pkw (Fiat Doblo Easy 2.0 16V Multijet;

Kastenwagen) für betriebliche Zwecke, insbesondere für tägliche

Fahrten zu den Betriebsstätten. Ein Fahrtenbuch wurde nicht geführt.

Im Rahmen einer Außenprüfung rügte der Prüfer den fehlenden

Ansatz eines Privatanteils nach der Ein-Prozent-Regelung. Das

Vorhandensein eines Mercedes Benz C 280 T (Baujahr 1997) im

Privatvermögen des Kommanditisten erschüttere den für die

Privatnutzung sprechenden Anscheinsbeweis nicht, da dieses

Fahrzeug weder in Bezug auf den Gebrauchswert (kein variables

Sitzkonzept, geringeres Kofferraumvolumen, veraltete Technik,

höhere Laufleistung, geringerer Sicherheitsstandard, größere

Reparaturanfälligkeit) noch im Hinblick auf den Status vergleichbar

sei. Der gegen den entsprechend geänderten Feststellungsbescheid

gerichtete Einspruch hatte keinen Erfolg.

Das Niedersächsische FG gab der Klage jedoch statt. Nach seiner

Auffassung ist unter dem Begriff "Gebrauchswert" der Wert einer

Sache hinsichtlich ihrer Brauchbarkeit und ihrer Eignung für

bestimmte Funktionen und Zwecke (Nutzwert) zu verstehen. In

diesem Zusammenhang könnten Umstände wie Motorleistung,

Hubraum, Höchstgeschwindigkeit und Ausstattung Berücksichtigung

finden. Unter dem Aspekt des "Status" eines Fahrzeugs seien dagegen

vornehmlich Prestigegesichtspunkte zu berücksichtigen.

Nach diesen Maßstäben kam das FG zu der Überzeugung, dass der im

Privatvermögen befindliche Mercedes Benz C 280 T trotz des Alters,

der weitaus höheren Laufleistung und des (veralteten) technischen

Zustandes mit dem betrieblichen Fiat Doblo Easy 2.0 16V Multijet in

Status und Gebrauchswert mindestens vergleichbar ist. Mangels

feststellbarer Privatnutzung sei für die steuerliche Erfassung eines

Privatanteils danach kein Raum gewesen.

Die Problematik des Streitfalls dürfte laut FG über den Einzelfall

hinaus von großer praktischer Bedeutung sein. Das beklagte

Finanzamt hatte das FG in der mündlichen Verhandlung um eine

ausführliche Auseinandersetzung mit den Kriterien "Gebrauchswert"

und "Status" im Urteil gebeten, da insoweit in der Praxis der

Betriebsprüfungen eine große Unsicherheit hinsichtlich der

Umsetzung der Vorgaben der Rechtsprechung zur Erschütterung des

Anscheinsbeweises bestehe.

Finanzgericht Niedersachsen, Urteil vom 19.02.2020, 9 K 104/19

Arbeitsrecht: Auch die erste Fahrt am Morgen ist für

Außendienstler Fahrzeit

Das Bundesarbeitsgericht hat entschieden, dass Fahrzeiten von

Außendienstlern, die daheim zum ersten Termin des Tages fahren,

als Arbeitszeit vergütet werden muss. Die Arbeitgeber können nicht

einfach argumentieren, dass der direkte Weg zur Arbeitsstelle ja

auch nicht bezahlt würde.

Eine betriebliche Regelung, die nur eine pauschalierte Bezahlung

dieser Zeit erlaubt, ist rechtswidrig, wenn der Manteltarifvertag der

Branche aussagt, dass "sämtliche Tätigkeiten abzugelten sind". Die

Vergütungspflicht von Fahrtzeiten dürfe nicht durch

Betriebsvereinbarungen eingeschränkt werden.

Hier ging es um einen Servicetechniker, der sich erfolgreich gegen

diesen Punkt in der Betriebsvereinbarung wehrte: "Anfahrtszeiten

zum ersten und Abfahrtszeiten vom letzten Kunden zählen nicht zur

Arbeitszeit, wenn sie 20 Minuten nicht übersteigen. Sobald die An-

oder Abreise länger als 20 Minuten dauert, zählt die 20 Minuten

übersteigende Reisezeit zur Arbeitszeit."

BAG, 5 AZR 36/19

Verspätete Lohnzahlung: Arbeitgeber haftet für

geringeres Elterngeld

Zahlt ein Arbeitgeber den seiner schwangeren Arbeitnehmerin

zustehenden Lohn verspätet aus und führt dies zu einem geringeren

Elterngeldanspruch der Arbeitnehmerin, so kann diese den

Differenzbetrag vom Arbeitgeber im Wege des Schadenersatzes

ersetzt verlangen. Dies zeigt ein vom Landesarbeitsgericht (LAG)

Düsseldorf entschiedener Fall.
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Der Arbeitgeber, ein Zahnarzt, hatte seiner schwangeren

Arbeitnehmerin, einer zahnmedizinischen Mitarbeiterin, den

monatlichen Bruttolohn für die Monate Oktober, November und

Dezember 2017, die ihr aufgrund eines allgemeinen

mutterschutzrechtlichen Beschäftigungsverbotes zustand, erst im

März 2018 gezahlt. Dies führte dazu, dass diese drei Monate für die

Berechnung des Elterngeldes der Arbeitnehmerin mit null Euro

angesetzt wurden. Grund ist, dass gemäß § 2c Absatz 1

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz Einkünfte nicht für die

Berechnung des Elterngeldes zugrunde gelegt werden, die

lohnsteuerrechtlich so genannte sonstige Bezüge sind. Dies gilt nach

der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts auch für eine

monatliche Lohnzahlung, wenn diese dem Arbeitnehmer später als

drei Wochen nach Ablauf des Kalenderjahres zufließt. Die

Nichtberücksichtigung des zu spät gezahlten Lohns führte hier dazu,

dass das monatliche Elterngeld der Klägerin nur 348,80 Euro anstatt

monatlich 420,25 Euro betrug.

Die Klage der Arbeitnehmerin gegen den Zahnarzt auf Erstattung der

so entstandenen monatlichen Elterngelddifferenz hatte im

Wesentlichen Erfolg. Der Zahnarzt schulde die Differenz als

Schadenersatzanspruch, entschied das LAG. Er habe sich mit dem der

Klägerin zustehenden Lohn in Verzug befunden und schuldhaft

gehandelt. Denn die Mitarbeiterin habe ihm eine Kopie des

Mutterpasses gegeben, und der vom Zahnarzt beauftragte

Betriebsarzt habe das Beschäftigungsverbot bereits im September

2017 festgestellt.

Der Umstand, dass der Zahnarzt das zum 06.09.2017 begründete

Arbeitsverhältnis angefochten hatte, weil die Klägerin ihn bei

Abschluss des Arbeitsvertrages nicht über die Schwangerschaft

unterrichtet hatte, habe ihn nicht entlastet. Die Anfechtung sei

unwirksam gewesen. Allerdings habe auch die Klägerin eine Ursache

für die Lohnnachzahlung nach Ablauf der dritten Kalenderwoche des

Folgejahres gesetzt. Sie habe sich nämlich am 11.01.2018, das heißt

noch vor Ablauf dieser Frist, auf einen Vergleich mit einer

Widerrufsfrist bis zum 09.03.2018 eingelassen, nach dem die Zahlung

nur gegen Vorlage einer weiteren Bescheinigung erfolgen sollte.

Das LAG sah aber den deutlich größeren Verschuldensanteil beim

Arbeitgeber und verurteilte diesen, der Klägerin 70 Prozent des

entgangenen Elterngeldes zu zahlen. Außerdem muss der Zahnarzt

341,32 Euro an Steuerberatungskosten tragen, welche die Klägerin

aufwenden musste, um zu ermitteln, welcher auf den Ersatzanspruch

anrechenbare Steuervorteil sich aus der verspäteten

Elterngeldzahlung in 2018 ergab.

Das LAG hat die Revision zum Bundesarbeitsgericht zugelassen.

Landesarbeitsgericht Düsseldorf, Urteil vom 27.04.2020, 12 Sa

716/19

Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer: Gleiche

Arbeitsbedingungen zu gewährleisten

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am selben Ort: Diese Maxime gilt

künftig auch bei der Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer. Der

Bundesrat hat am 03.07.2020 dem Gesetzesbeschluss des

Bundestages zur Übertragung der geänderten

EU-Arbeitnehmer-Entsenderichtlinie ins deutsche Recht zugestimmt.

Dadurch erhalten aus dem Ausland entsandte Arbeitnehmer

Anspruch auf Mindestlohn beziehungsweise auf Tariflohn aus

allgemeinverbindlichen Tarifverträgen. Ausgenommen sind regionale

Tarifverträge.

Außerdem stehen ausländischen Beschäftigten künftig Weihnachts-

und Urlaubsgeld sowie Schmutz- und Gefahrenzulagen zu. Bezahlen

Arbeitgeber ihren Beschäftigten Zulagen für Reise-, Unterbringungs-

und Verpflegungskosten, dürfen diese laut Gesetzesbeschluss nicht

auf den Mindestlohn angerechnet werden. Außerdem stellt der

Beschluss sicher, dass für ausländische Beschäftigte nach zwölf

Monaten alle in Deutschland vorgeschriebenen Arbeitsbedingungen

gelten. Nur in begründeten Fällen dürfen Arbeitgeber eine

Fristverlängerung von sechs Monaten verlangen.

Der Bundestag hat den ursprünglichen Gesetzentwurf der

Bundesregierung insbesondere um einen Aspekt ergänzt: Um der

Tatsache entgegenzuwirken, dass entsandte Arbeitskräfte häufig

schlecht über ihre Rechtslage informiert sind, stärkte er das

Beratungs-Projekt "Faire Mobilität" des Deutschen

Gewerkschaftsbundes.

Außerdem schafft das Gesetz die Möglichkeit, bei der

Finanzkontrolle Schwarzarbeit knapp 1.000 neue Stellen

einzurichten, um Kontrollen gegen Lohndumping, aber auch

unzureichende Unterkünfte von Arbeitnehmern verstärkt

durchzuführen.

Das Gesetz wird nun über die Bundesregierung dem

Bundespräsidenten zur Unterzeichnung vorgelegt. Danach kann es

im Bundesgesetzblatt verkündet werden. Es soll überwiegend am

Tag nach der Verkündung, frühestens jedoch am 30.07.2020 in Kraft

treten.

Bundesrat, PM vom 03.07.2020
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Nutzung einer Navi-Fernbedienung am Steuer kann

mit Bußgeld geahndet werden

Die Nutzung einer Fernbedienung zum Zwecke der Bedienung eines

Navigationsgeräts während der Fahrt kann mit einem Bußgeld

geahndet werden. Dies hat das Oberlandesgericht (OLG) Köln

entschieden und den Antrag auf Zulassung der Rechtsbeschwerde des

Betroffenen gegen ein Urteil des Amtsgerichts Siegburg vom

27.02.2019 als unbegründet verworfen.

Der Pkw des Betroffenen ist mit einem Navigationsgerät ausgestattet,

dessen Funktionen über eine manuelle Fernbedienung gesteuert

werden können. Für diese Fernbedienung ist eine Halterung am

Armaturenbrett installiert. Zwar kann die Fernbedienung auch in der

Halterung bedient werden, der Betroffene nahm sie jedoch während

der Fahrt aus der Halterung in die rechte Hand und gab anschließend

Befehle ein, um so das Navigationsgerät zu bedienen. Das

Amtsgericht Siegburg hatte ihn daher wegen fahrlässigen Verstoßes

gegen § 23 Absatz 1a Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) zu einer

Geldbuße von 100 Euro verurteilt.

Das OLG Köln bestätigt, dass es sich bei der genutzten Fernbedienung

um ein "der Information oder Organisation dienendes elektronisches

Gerät" im Sinne von § 23 Absatz 1a StVO handelt. Die Fernbedienung

steuere als elektronisches Gerät das zum Endgerät gelangende Signal

mittels elektronischer Schaltungen unter Nutzung einer eigenen

Stromversorgung. Sie diene auch der Organisation der Ausgabe auf

dem Display des ausdrücklich in § 23 Absatz 1a Satz 2 StVO

genannten Navigationsgerätes. Das Bußgeld sei daher zu Recht

verhängt worden.

Oberlandesgericht Köln, Beschluss vom 05.02.2020, III-1 RBs 27/20

Leistungserbringer bei In-App Verkäufen über eine

Internet-Plattform: Rückgriff auf

"Ladenrechtsprechung"

Die so genannte Ladenrechtsprechung des BFH, wonach derjenige,

der im eigenen Laden Ware verkauft, umsatzsteuerrechtlich

grundsätzlich als Eigenhändler und nicht als Vermittler anzusehen ist,

greift auch bei Leistungserbringungen über das Internet ein. Dies hat

das FG Hamburg entschieden.

Die Klägerin entwickelte und vertrieb Spiele-Apps für mobile

Endgeräte wie zum Beispiel Smartphones. Für den Vertrieb bediente

sie sich unter anderem des A, einer Plattform des Unternehmens B,

die in den Streitjahren von C betrieben wurde. C rechnete die

App-Käufe monatlich mit der Klägerin ab und behielt eine Provision

von 30 Prozent ein.

Im Klageverfahren stritten die Beteiligten um die Frage, wer

umsatzsteuerrechtlicher Leistungserbringer sei. Die Klägerin machte

geltend, dass eine Dienstleistungskommission vorliege (§ 3 Absatz 11

UStG). Sie erbringe Leistungen an C, die ihrerseits

Leistungserbringerin gegenüber den Endkunden sei. Dabei stützte

sich die Klägerin auf die so genannte Ladenrechtsprechung des BFH.

Das FG Hamburg ist der Klägerin gefolgt und hat der Klage

stattgegeben. Die Klägerin habe mit der Freischaltung der

elektronischen Daten in der Spiele-App des Nutzers und in ihrer

Spieledatenbank eine sonstige Leistung erbracht, allerdings

gegenüber C, die ihren Sitz nicht in Deutschland gehabt habe. Nach

den Gesamtumständen sei C im eigenen Namen als Betreiber der

Internetseite aufgetreten.

Die so genannte Ladenrechtsprechung des BFH, wonach derjenige,

der im eigenen Laden Ware verkaufe, umsatzsteuerrechtlich

grundsätzlich als Eigenhändler und nicht als Vermittler anzusehen

sei, greife auch bei Leistungserbringungen über das Internet ein. Der

Betreiber einer Internetseite sei insoweit vergleichbar mit einem

Unternehmer, der im eigenen Laden Ware verkaufe. Etwas Anderes

könne nur gelten, wenn das Handeln in fremdem Namen

hinreichend nach außen deutlich gemacht werde. Dies sei im

Streitfall aber nicht geschehen. Für den Käufer sei erkennbar A

beziehungsweise sein Betreiber als Verkäufer aufgetreten.

Wie das FG Hamburg mitteilt, betrifft der entschiedene Fall die

Rechtslage bis zum 31.12.2014. Auf die ab dem 01.01.2015 für

elektronische Dienstleistungen eingeführte Neuregelung in § 3

Absatz11a UStG habe das Gericht deshalb nicht eingehen müssen.

Die wegen grundsätzlicher Bedeutung zugelassene Revision wurde

bereits eingelegt und ist beim BFH unter dem Aktenzeichen XI R

10/20 anhängig.

Finanzgericht Hamburg, Urteil vom 25.02.2020, 6 K 111/18, nicht

rechtskräftig
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